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S T A T U T E N 

GÖNNERVEREINIGUNG DES SC HOLLIGEN 94 

 

A r t i k e l   1 

Name des Clubs 

Unter dem Namen „GÖNNERVEREINIGUNG DES SPORTCLUBS HOLLIGEN 

94“ besteht mit Sitz in Bern ein Verein im Sinne von Art. 60 ff ZGB. 

 

A r t i k e l   2 

Ziel und Zweck 

a) Die Gönnervereinigung des SC Holligen 94 bezweckt 
- die Kontaktnahme zu Mitgliedern, Freunden und Sympathisanten 

 

- die Pflege der Kameradschaft und der Geselligkeit unter den Gönnern 
 

- die moralische und – bei Sonderaktionen oder schlechtem Geschäfts- 
  gang – finanzielle Unterstützung des SC Holligen 94. 

 

b) Der SC Holligen 94 kann zu den Vorstandssitzungen jeweils einen De-
legierten des Gönner-Vorstandes einladen. 

 

c) Die Gönnervereinigung kann zu ihren Vorstandssitzungen und zu ihrer 

Hauptversammlung ein Vorstandsmitglied des SC Holligen 94 als Dele-
gierten einladen. 

 

d) Beidseitig verfügen die betreffenden Delegierten über ein Mitsprache- 
jedoch kein Stimmrecht. 

 

e) Anträge des SC Holligen 94 sind durch dessen Vorstand schriftlich der 

Gönnervereinigung vorzulegen. 

 

A r t i k e l   3 

Mitgliedschaft 

Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. 

Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt durch die ordentliche oder ausseror-

dentliche Hauptversammlung. 

Die Aufnahme wird durch die Bezahlung des ersten Mitgliederbeitrages 

rechtsgültig. 
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A r t i k e l   4 

Ende der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft verliert oder erlischt 

- durch Austritt 

- durch Tod 
- durch Ausschluss durch die Hauptversammlung 

- wer seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommt 

- wer dem Ansehen der Gönnervereinigung schadet. 

Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf 
das Vereinsvermögen und/oder auf Rückerstattung des Mitgliederbeitra-

ges. 

 

A r t i k e l   5 

Mitgliederbeitrag 

Der jährliche Mitgliederbeitrag wird von der Hauptversammlung festge-
legt. Der Betrag ist zu Beginn des Geschäftsjahres zu entrichten. Es steht 

der Vereinigung frei, eventuelle „Sonderaktionen“ durchzuführen. 

 

A r t i k e l   6 

Organe 

Die Gönnervereinigung des SC Holligen 94 besitzt folgende Organe: 

a) die Mitgliederversammlung (Hauptversammlung) 

b) den Vorstand 

c) die Revisoren 

 

A r t i k e l   7 

Hauptversammlung 

Die ordentliche Hauptversammlung findet jährlich einmal statt. 

Ausserordentliche Hauptversammlungen können einberufen werden, wenn 

der Vorstand dies als notwendig erachtet oder wenn ein Viertel aller Mit-

glieder dies schriftlich verlangt. 

Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch den Vorstand. 
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A r t i k e l   8 

Aufgaben der Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung behandelt folgende Geschäfte: 

a) Wahl des Vorstandes und der Kassarevisoren 

b) Genehmigen des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 

c) Behandeln von Anträgen 

d) Festsetzen des Mitgliederbeitrages 

e) Mitgliedermutationen 

f) Statutenänderungen 

g) Auflösen der Vereinigung 

 

A r t i k e l   9 

Organisation des Vorstandes 

Der Vorstand besteht aus: 

a) dem Präsidenten 

b) dem Sekretär 

c) dem Kassier 

d) 2 Beisitzern 

 

A r t i k e l   10 

Aufgaben und Kompetenzen des Vorstandes 

Dem Vorstand werden folgende Aufgaben übertragen: 

a) Vorbereiten der Geschäfte der Hauptversammlung 

b) Einberufen der Hauptversammlung 

c) Ausführen der Beschlüsse der Hauptversammlung 

d) Zusammenarbeit mit dem SC Holligen 94 

e) Entscheidungskompetenz über jährliche Ausgaben bis zum Betrag von 

Fr. 3000.- 

 

Über höhere Beträge befindet die ordentliche oder ausserordentliche 
Hauptversammlung. Die Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder 

entscheidet. 
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A r t i k e l   11 

Revisoren 

Die Rechnungsrevisoren prüfen die Rechnung und erstatten der Hauptver-

sammlung darüber schriftlich Bericht. 
 

A r t i k e l   12 

Amtsdauer 

Die Amtsdauer der Gewählten gemäss Artikel 8, Buchstabe a), beträgt 
zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich. 
 

A r t i k e l   13 

Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist identisch mit jenem des SC Holligen 94. 
 

A r t i k e l   14 

Finanzielles 

Die finanziellen Mittel der Gönnervereinigung des SC Holligen 94 werden 

durch Mitgliederbeiträge und freiwillige Zuwendungen aufgebracht. 
 

A r t i k e l   15 

Haftung 

Für Verbindlichkeiten der Gönnervereinigung des SC Holligen 94 haftet 
einzig deren Vermögen. Eine persönliche Haftung der Mitglieder ist ausge-

schlossen. 
 

A r t i k e l   16 

SC Holligen 94 

Gönner, die nicht Mitglieder des SC Holligen 94 sind, erhalten freien Ein-
tritt zu sämtlichen Spielen des SC Holligen 94 auf dem Sportplatz Steiger-

hubel. 
 

A r t i k e l   17 

Statutenänderung 

Statuten können an der ordentlichen oder ausserordentlichen Hauptver-
sammlung geändert werden, sofern dies auf der Traktandenliste steht und 

von der Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen wird. 
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A r t i k e l   18 

Auflösung 

Die Gönnervereinigung des SC Holligen 94 gilt als aufgelöst, wenn zwei 

Drittel der anwesenden Mitglieder die Auflösung beschliessen. Im Falle  
einer Auflösung entscheiden die anwesenden Mitglieder über die weitere 

Verwendung des Vereinsvermögens. 

 

A r t i k e l   19 

Inkrafttreten 

Die Statuten vom 24. Juni 1986 wurden durch die Hauptversammlungen 

vom 2. Mai 1995 und 22. Juli 2021 geändert und genehmigt. 

 

 

 Für die Gönnervereinigung 

    des SC Holligen 94: 
 

 Der Präsident:  Der Sekretär: 
 

 

Bern, den 22. Juli 2021 Jürg Pulfer    Roger Berset 
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